
Antrag auf Erstattung der Gebühren für die Änderung der Kfz-
Zulassungsdokumente in Folge der Eingliederung der

Gemeinde Neumühle

Die Stadt Greiz erstattet den Bürgerinnen und Bürgern, die in Folge der Eingliederung der
Gemeinde  Neumühle/Elster  in  die  Stadt  Greiz  ihre  Kfz-Zulassungsdokumente  ändern
müssen, die dafür zu entrichtenden Gebühren.

Die Erstattung erfolgt  nur gegen Vorlage der  Original-Einzahlungsquittung und nur  auf
Antrag. Erstattungsfähig sind nur die Gebühren, deren Notwendigkeit sich direkt aus der
Eingliederung ergeben.

Reichen Sie Ihre Anträge bitte bis spätestens 31.03.2020 ein.

Antragsteller:

Name: …………………………….......... Vorname: …………………………..

Geburtsdatum: ……………………………………

Straße: …………………………………… PLZ/Wohnort:………………………….

Amtliches Kennzeichen meines Fahrzeugs: …………………………………………..

Höhe der gezahlten Gebühr an die Kfz-Zulassungsstelle: ……………………….. €

Bitte überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto:

Bankverbindung:

IBAN: ………………………………………………………………

BIC: ………………………………………………………………

Kreditinstitut: ………………………………………………………………

Kontoinhaber: …………………………………………………..................

Der Original-Quittungsbeleg der Kfz-Zulassungsstelle ist diesem Antrag beigefügt. 

Ich versichere, dass die Umschreibung meiner Kfz-Zulassungsdokumente ausschließlich
aus Anlass der Eingliederung meines Hauptwohnsitzes in das Gebiet der Stadt Greiz in
Folge  des  Thüringer  Gesetzes  zur  freiwilligen  Neugliederung  kreisangehöriger
Gemeinden  im  Jahr  2019  und  zur  Anpassung  gerichtsorganisatorischer
Vorschriften vom 10.10.2019, Thüringer GVBl. S. 385, notwendig wurde.

Greiz, den ………………………… Unterschrift ……………………………


